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Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte zeigt sich zufrieden

  

Bundestag beschließt Gesetz über die Strom- und Gaspreisbremse

  

Freitag 16. Dezember 2022 - Berlin / Hannover (wbn). Der Deutsche Bundestag hat am
gestrigen Donnerstag das Gesetz über die Strom- und Gaspreisbremse beschlossen.

  

Das Gesetz sieht in der letzten Fassung nun unter anderem vor, dass die Abschöpfung von
Strommarkterlösen für Biogasanlagen erst ab einem Megawatt Bemessungsleistung greifen.
Das bedeutet: Die meisten Biogasanlagen sind von der Abschöpfung befreit.

        Fortsetzung von Seite 1    Der Sicherheitszuschlag für die nicht flexibilisierten
Biogasanlagen  soll außerdem auf 9 Cent angehoben werden. Die niedersächsische 
Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte zeigt sich zufrieden, dass  wichtige Anliegen aus
ihrem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert  Habeck berücksichtigt wurden und
kommentiert: „Biogasanlagen sind für  das Gelingen der Energiewende von großer Bedeutung.
Ohne sie können wir  unsere Klimaziele kaum erreichen – daher ist es richtig, sie zu 
unterstützen! Es ist eine gute Nachricht, dass die Abschöpfung von  Strommarkterlösen bei
Biogasanlagen erst ab einem Megawatt  Bemessungsleistung greifen.“ Der Bezug auf die
Bemessungsleistung sei  eine zentrale Forderung ihres Hauses an den Bund gewesen, sagte 
Ministerin Staudte.   

Hintergrund: Für die Betreiberinnen und Betreiber von  Biogasanlagen ist die aktuelle
wirtschaftliche Situation aufgrund der  höheren Substrat- und Produktionskosten der Anlagen
herausfordernd. In  Niedersachsen waren Ende 2021 konstant 1.676 dezentrale Biogasanlagen 
mit einer elektrischen Bemessungsleistung von insgesamt 890 MWel in  Betrieb (Zahlen aus
der Erhebung für die Biogas in Niedersachsen –  Inventur 2021, die im 1. Quartal 2023
veröffentlicht wird).  Niedersächsische Biogasanlagen haben einen Anteil von rund 18 Prozent
an  der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Bereits heute stellen  Biogasanlagen in
Niedersachsen rund ein Drittel der installierten  Leistung bereit. Ferner leisten die Anlagen
einen wichtigen Beitrag zur  Wärmeversorgung. Rund 40 Prozent der Wärmeerzeugung können
über  Nahwärmenetze extern genutzt werden und versorgen so zahlreiche  kommunale
Liegenschaften, Gewerbebetriebe oder Privathaushalte mit  erneuerbarer Wärme. Diese extern
verbrauchte Biogas-Wärme macht jährlich  26 Prozent der aus erneuerbaren Energieträgern
erzeugten Wärme aus.
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